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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BZSt: Neuer Termin für ETACA-Pilotverfahren 
(European Trust and Cooperation Approach) 

Nach aktuellen Abstimmungen auf EU-Ebene werden neue 
ETACA-Pilotverfahren jetzt voraussichtlich im April 2026 
beginnen. Unternehmen, die sich für eine Teilnahme 
interessieren, können sich deshalb noch bis Ende März 2026 
melden. Dies hat das Bundeszentralamt für Steuern in einer 
Meldung bekanntgegeben. 

Hintergrund 

Im Herbst 2021 hat die Europäische Kommission gemeinsam mit einer Reihe 

interessierter Mitgliedsstaaten der EU, darunter Deutschland, ein neues freiwilliges 

Programm für europäische multinationale Unternehmensgruppen und europäische 

Steuerverwaltungen vorgestellt. Mit dem "European Trust and Cooperation 

Approach" (ETACA) soll ein EU-weiter Rahmen zur Verfügung gestellt werden, 

innerhalb dessen Steuerverwaltungen mehrerer europäischer Staaten im Dialog mit 

einer teilnehmenden multinationalen Unternehmensgruppe eine Risikobewertung 

("High-level Risk Assessment") hinsichtlich der für die Besteuerung relevanten 

Verrechnungspreise in der Unternehmensgruppe vornehmen können. Das 

präventive gemeinsame Vorgehen und der Dialog sollen den Unternehmen helfen, 

Befolgungskosten zu reduzieren und Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

Dieses neue europäische Programm, für das die Europäische Kommission 

„Guidelines“ veröffentlicht hat, hat eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem bei 

der OECD entwickelten „International Compliance Assurance Programme“ (ICAP), 

für das erste Pilotverfahren schon 2018 begonnen wurden. 

Wie ICAP richtet sich auch ETACA vorwiegend an multinationale 

Unternehmensgruppen, die zu sogenannten länderbezogenen Berichten ("Country-

by-Country Reporting", siehe für Deutschland § 138a AO) verpflichtet sind, also 
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Fundstelle 
BZSt online, Mel-

dung vom 9. Februar 

2026. 

https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2026_Kurzmeldungen/02_Februar/20260209_neuer_termin_etaca.html
https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2026_Kurzmeldungen/02_Februar/20260209_neuer_termin_etaca.html
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Unternehmensgruppen mit konsolidierten Jahresumsätzen über 750 Millionen 

Euro. Bei ETACA kommt hinzu, dass die Konzernspitze in der EU ansässig sein soll. 

Als teilnehmende Steuerverwaltungen kommen nur solche in Mitgliedsstaaten der 

EU in Betracht. 

Auch der in den „Guidelines“ vorgesehene Ablauf des Verfahrens mit der 

Gliederung in eine Zulassungsphase, eine Risikobewertungsphase und eine 

Ergebnisphase ist ICAP vergleichbar. Dasselbe gilt für die angestrebte Gesamtdauer 

eines Verfahrens von etwa 7 bis 8 Monaten. Im Detail gibt es aber auch 

Unterschiede zu ICAP – insbesondere zielt ETACA noch stärker auf gemeinsame 

Ergebnisse aller beteiligten Staaten bei der Risikobewertung ab. Während bei ICAP 

jeder der beteiligten Staaten seine Ergebnisse in einem eigenen „Outcome Letter“ 

mitteilt, wird bei ETACA ein gemeinsamer abschließender zusammenfassender 

Bericht aller beteiligten Steuerverwaltungen angestrebt. 

Nach ersten Pilotverfahren ab Ende 2021/Anfang 2022 wurde inzwischen im Juli 

2025 eine überarbeitete Fassung der "ETACA Guidelines" vorgelegt und neue 

Pilotverfahren ("Second Pilot") sollen nach aktuellem Stand voraussichtlich im April 

2026 beginnen.  Unternehmen mit Konzernspitze in Deutschland, die sich über eine 

mögliche Teilnahme an dieser neuen Runde von Pilotverfahren informieren 

möchten, können sich an das BZSt (Kontaktinformationen unten) oder an das für 

die Konzernspitze zuständige Finanzamt wenden. 

Als Verfahren zur Risikobewertung kann ETACA – wie ICAP – einem international 

tätigen Konzern gegenwärtig nur einen gewissen Grad an Planungssicherheit geben. 

Ist Rechtssicherheit gewünscht, kommen andere bi- und multilaterale Verfahren 

wie bspw. APA, Simultanprüfungen bzw. Joint Audits oder Verständigungs- und 

Schiedsverfahren in Betracht. 

In Deutschland setzt seit März 2024 der neu eingefügte § 89b der Abgabenordnung 

einen Rahmen für die Teilnahme der deutschen Steuerverwaltung an 

internationalen Risikobewertungsverfahren wie ETACA. Außerdem sieht ein neu 

eingefügter § 194 Absatz 1a der Abgabenordnung vor, dass das Ergebnis eines 

internationalen Risikobewertungsverfahrens wie ETACA bei der Bestimmung des 

sachlichen Umfangs einer Außenprüfung berücksichtigt werden soll. 

Hinweis: 

Weitere Informationen zu ETACA stehen auf der Webseite des BZSt zur Verfügung.  

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Aussenpruefungen/ETACA/etaca_node.html
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 12. Februar 2026 

Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile 

Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile und erhöht sich dadurch der 

Anteil eines Gesellschafters --ohne Berücksichtigung der von der Gesellschaft selbst 

gehaltenen Anteile-- rechnerisch auf mindestens 95 %, ist der Tatbestand einer An-

teilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in 

der im Streitjahr 2010 geltenden Fassung (GrEStG) erfüllt. Das gilt auch dann, 

wenn mehrere Gesellschafter die nicht von der Gesellschaft selbst gehaltenen An-

teile halten (Fortführung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 20.01.2015 - 

II R 8/13, BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553). 

Einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 oder nach § 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 und 5 GrEStG kommt keine die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

der Abgabenordnung beendende Wirkung für die Festsetzungsfrist zu, wenn die 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrEStG erforderlichen Angaben in Bezug auf die 

Grundstücke vollständig fehlen. 

Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bei grunderwerbsteuerpflichtigem 
Erwerbsvorgang 

Hat der Notar seine Pflicht zur fristgemäßen Anzeige eines grunderwerbsteuer-

pflichtigen Rechtsvorgangs nach § 18 Abs. 3 Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes 

(GrEStG) nicht eingehalten, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

nach § 110 der Abgabenordnung (AO) zu gewähren. Der Notar ist nicht "jemand" im 

Sinne des § 110 Abs. 1 Satz 1 AO. 

Hat ein Steuerschuldner einen der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvor-

gang mangels Wissens um die Steuerpflicht nicht nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG 

rechtzeitig angezeigt, ist ihm keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 

110 AO wegen der versäumten Frist zu gewähren (Anschluss an Urteil des Bundesfi-

nanzhofs -- BFH -- vom 25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 24). 

Urteil vom 22. Oktober 
2025, II R 24/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 08. Oktober 
2025, II R 20/23 
Zum Urteil, siehe auch 

das im Wesentlichen in-

haltsgleiche Urteil II R 

21/23 und das teilweise 

gleiche Urteil II R 22/23. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620042/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620051/
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Nach Ablauf der Anzeigefrist kommt eine rückwirkende Fristverlängerung nach § 

109 Abs. 1 Satz 2 AO (analog) zur erstmaligen Erstattung der Anzeige weder für den 

Steuerschuldner noch für den Notar in Betracht (Anschluss an BFH-Urteil vom 

25.11.2015 - II R 64/08, BFH/NV 2016, 420, Rz 23). 

Zur Nutzungspflicht des beSt in eigenen 
Angelegenheiten des Steuerberaters 

§ 52d Satz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) ist auch dann anzuwenden, wenn ein 

Steuerberater, der von seinem Selbstvertretungsrecht gemäß § 62 Abs. 1 FGO Ge-

brauch macht beziehungsweise einen Angehörigen gemäß § 62 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 

FGO vertritt, eine finanzgerichtliche Klage als Privatperson erhebt, ohne dabei auf 

seine Zulassung als Steuerberater hinzuweisen. 

Urteil vom 25. Novem-
ber 2025, VIII R 2/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620043/
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Rechtsprechung im Blog 
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als 
steuerpflichtige Betriebseinnahmen 

Die Zinsen für eine Erstattung von Gewerbesteuer nach § 233a 
der Abgabenordnung (AO) sind bei der steuerlichen Gewinner-
mittlung als Betriebseinnahme zu erfassen. Die Behandlung 
der Zinsen nach § 233a AO, die als Nachzahlungszinsen ge-
mäß § 4 Abs. 5b des Einkommensteuergesetzes nicht abzieh-
bar, aber als Erstattungszinsen zu versteuern sind, verstößt 
nicht gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Dies hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschie-
den. 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten um die Frage, ob Erstattungszinsen für Gewerbesteuer steu-

erpflichtige Betriebseinnahmen darstellen. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg. 

Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung materiellen Bundesrechts in 

Gestalt von § 4 Abs. 5b EStG. Der Gesetzgeber habe mit Einführung des § 4 Abs. 5b 

EStG die Gewerbesteuer und die darauf bezogenen Nebenleistungen dem nichtsteu-

erbaren Bereich zugeordnet. Dies strahle auf den umgekehrten Vorgang aus, das 

heißt auf die Erstattung von Gewerbesteuer und darauf entfallende Erstattungszin-

sen. Es bewirke, dass dort eine nichtsteuerbare Vermögensmehrung eintrete. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Bei den auf die Erstattung von Gewerbesteuer gezahlten Zinsen handelt es sich um 

Betriebseinnahmen der Klägerin. Betriebseinnahmen sind in Anlehnung an § 8 

Abs. 1 und § 4 Abs. 4 EStG alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die durch den Be-

trieb veranlasst sind. Eine Einnahme ist betrieblich veranlasst, wenn ein 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 26. Sep-

tember 2025 (IV R 

16/23), veröffentlicht am 

5. Februar 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620034/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620034/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253084/interest-on-overpaid-trade-tax-taxable-as-business-income/
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wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem Betrieb gegeben ist (ständige Rechtspre-

chung, z.B. BFH-Urteil vom 21.11.2018 - VI R 54/16, BStBl II 2019, 311, Rz 14). 

Erstattungszinsen nach § 233a Abs. 1 Satz 1 AO für zu viel gezahlte Gewerbesteuer 

sind betrieblich veranlasst. Der notwendige sachliche Zusammenhang der Zinszah-

lung mit dem Betrieb ist gegeben, da die Verzinsung auf der Grundlage der Erstat-

tung der Gewerbesteuer als einer Betriebssteuer erfolgt. Dies ist zwischen den Betei-

ligten nicht streitig und bedarf deshalb keiner weiteren Ausführungen. 

Die Zinsen für eine Erstattung von Gewerbesteuer nach § 233a AO sind bei der steu-

erlichen Gewinnermittlung als Betriebseinnahme zu erfassen. 

Anders als geschuldete Gewerbesteuer und ein darauf bezogener Nachzahlungszins 

und erstattete Gewerbesteuer selbst sind die Zinsen für erstattete Gewerbesteuer bei 

der steuerlichen Gewinnermittlung nicht zu neutralisieren. 

Aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt sich, dass der Gesetzgeber sich bewusst da-

für entschieden hat, Zinsen auf erstattete nichtabziehbare Steuern der Besteuerung 

zu unterwerfen (s. zum Ganzen auch Thiemann, FR 2012, 673, 678 ff.). 

Für Kapitaleinkünfte hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2010 vom 

08.12.2010 (BGBl I 2010, 1768) mit Einführung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG 

ausdrücklich geregelt, dass Erstattungszinsen im Sinne von § 233a AO als Erträge 

aus sonstigen Kapitalforderungen der Besteuerung unterliegen. 

Die Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG war durch den Finanzausschuss des 

Deutschen Bundestags in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden. Zur Be-

gründung führte der Ausschuss an, dass ohne eine entsprechende Steuerpflicht von 

Erstattungszinsen der Steuerpflichtige, der eine Steuererstattung nach Ablauf der 

Karenzfrist verzinst erhalte, gegenüber demjenigen, der seine Steuererstattung 

schon vor Ablauf der Frist erhalten und sie bei einer Bank zinsbringend und steuer-

pflichtig angelegt habe, steuerlich begünstigt werde. Der Ausschuss führte aus, die 

Regelung sei klarstellender Natur, da die Entstehungsgeschichte des § 233a AO 

zeige, dass der Gesetzgeber Erstattungszinsen nach den allgemeinen Grundsätzen 

als Einkünfte erfassen wolle. Die Regelung sei jedoch erforderlich, da der BFH mit 

Urteil vom 15.06.2010 - VIII R 33/07 (BStBl II 2011, 503) seine Rechtsprechung zur 

Steuerpflicht von Erstattungszinsen geändert habe (BTDrucks 17/3549, S. 17). 
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Der VIII. Senat des BFH hat an dieser Entscheidung nach Inkrafttreten des § 20 

Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG nicht mehr festgehalten; der Gesetzgeber habe deutlich ge-

macht, dass Erstattungszinsen zu besteuern seien (BFH-Urteil vom 12.11.2013 - VIII 

R 1/11, Rz 20). 

Abweichendes ergibt sich nicht aus § 12 Nr. 3 EStG, wonach die Steuern vom Ein-

kommen und sonstige Personensteuern sowie die auf diese Steuern entfallenden 

Nebenleistungen nicht bei der Einkünfteermittlung abziehbar sind. 

Erstattungszinsen für Gewerbesteuer sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, auch 

wenn Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer vom Abzug als Betriebsausgaben nach 

§ 4 Abs. 5b EStG ausgenommen sind (so auch Schmidt/Loschelder, EStG, 44. Aufl., 

§ 4 Rz 651; HHR/Tiede, § 4 EStG Rz 1985; Thiemann, FR 2012, 673; anderer An-

sicht wohl Spilker in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 4 Rz U 13). 

Denn anders als im Verhältnis von gezahlter und erstatteter Gewerbesteuer handelt 

es sich bei Zinsen auf erstattete Gewerbesteuer nicht um den gegenläufigen Akt zu 

Nachzahlungszinsen auf gezahlte Gewerbesteuer. Erstattungszinsen beruhen nicht 

darauf, dass damit eine zuvor (an den Fiskus) erbrachte Leistung in Gestalt eines 

Nachzahlungszinses in gegenläufiger Weise zurückgewährt wird; vielmehr gewäh-

ren Erstattungszinsen einen Ausgleich dafür, dass dem Steuerschuldner aufgrund 

überhöhter Steuerzahlungen die Möglichkeit zur Kapitalnutzung verwehrt wurde 

(BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11, BStBl II 2012, 697, Rz 5; Thiemann, FR 

2012, 673, 676; vgl. auch BFH-Urteil vom 18.02.1975 - VIII R 104/70, BStBl II 1975, 

568). 

Die Besteuerung der Erstattungszinsen für Gewerbesteuer verstößt nicht gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz. 

Soweit es darum geht, dass Nachzahlungszinsen als Nebenleistungen zur Gewerbe-

steuer nach § 4 Abs. 5b EStG steuerlich nicht zu berücksichtigen sind, während Er-

stattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer der Besteuerung unterliegen, fehlt es 

schon an der Vergleichbarkeit der Sachverhalte. 

Es gibt auch kein allgemeines Prinzip, dass Einnahmen nicht der Besteuerung un-

terliegen, sofern aus dem betreffenden Lebenssachverhalt resultierende Ausgaben 

nicht abziehbar sind (vgl. BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11, BFHE 236, 

458, BStBl II 2012, 697, Rz 14, m.w.N.; HHR/Tiede, § 4 EStG Rz 1985). So sind 

etwa entstandene Aufwendungen für Geschenke, Bewirtungs- und 
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Verpflegungskosten nach Maßgabe von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 EStG nicht 

zum Abzug bei der steuerlichen Gewinnermittlung zugelassen. 

Erhält der Steuerpflichtige indes betrieblich oder beruflich bedingt solche Ge-

schenke und Verpflegung, so ist ein entsprechender Vermögenszugang als Geld oder 

Naturalleistung zu versteuern (s. § 8 EStG). 

Unterlägen Erstattungszinsen für erstattete Gewerbesteuer nicht der Besteuerung, 

käme es hingegen zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung von wesent-

lich Gleichem. Erstattungszinsen gleichen den vorübergehenden Entzug von Kapital 

aus. Insoweit besteht eine vergleichbare Situation wie bei Ausreichung eines Darle-

hens. Wird für ein solches Darlehen ein Zins gezahlt, unterliegt dieser der Besteue-

rung. 

Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb Erstattungszinsen für erstattete 

Gewerbesteuer dann gleichwohl von der Besteuerung ausgenommen sein sollten 

(vgl. BFH-Beschluss vom 15.02.2012 - I B 97/11, BStBl II 2012, 697, Rz 5). 

Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung einer 
Kapitalleistung aus der betrieblichen 
Altersversorgung, die auf der Ausübung eines 
freien Kapitalwahlrechts des früheren 
Arbeitnehmers beruht 

Kapitalleistungen aus der betrieblichen Altersversorgung, die 
auf der Ausübung eines freien Kapitalwahlrechts des Steuer-
pflichtigen beruhen, sind keine "außerordentlichen Einkünfte" 
nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (Vergü-
tungen für mehrjährige Tätigkeiten). Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin hatte mit ihrem damaligen Arbeitgeber im Jahr 2005 die Umwandlung 

eines Teils ihres Gehalts in einen Anspruch auf Versicherungsschutz in Form von 

Beiträgen zu einer Direktversicherung nach dem BetrAVG vereinbart. Der Arbeitge-

ber schloss daraufhin für die Klägerin eine solche Versicherung mit einer Beitrags-

zahlungsdauer von 14 Jahren ab. Danach sollte an die Klägerin eine lebenslängliche 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 30. Ok-

tober 2025 (X R 25/23), 

veröffentlicht am 5. Feb-

ruar 2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620036/
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monatliche Rente gezahlt werden oder auf Antrag eine einmalige Kapitalabfindung 

erfolgen. Im Streitjahr 2019 übte die Klägerin das Kapitalwahlrecht aus und erhielt 

ca. 44.500 € ausbezahlt. 

Diesen Betrag behandelte das Finanzamt als steuerpflichtige Rente nach § 22 Nr. 5 

EStG und besteuerte ihn mit dem regulären Steuersatz. Die Klägerin machte mit ih-

rer Klage dagegen die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes geltend, da der Ge-

setzeswortlaut von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfüllt sei. Ein weiteres Tatbestandsmerk-

mal der Atypik sei im Gesetz nicht enthalten. Die vom Gesetzeszweck geforderte Zu-

sammenballung von Einkünften in einem Veranlagungszeitraum sei eingetreten. 

Soweit der BFH für die Bestimmung der Atypik auf statistische Auswertungen ab-

stelle, entspreche dies nicht dem verfassungsrechtlichen Gebot der Normenbe-

stimmtheit und Normenklarheit. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Die Kapitalzahlung aus der für die Klägerin abgeschlossenen Direktversicherung, 

die dem Grunde nach unstreitig gemäß § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG in vollem Umfang 

steuerpflichtig ist, erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des ermä-

ßigten Steuersatzes nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 EStG. 

Zwar liegen alle Tatbestandsmerkmale vor, die unmittelbar in § 34 Abs. 2 Nr. 4 

EStG genannt sind. Allerdings gehört nach ständiger höchstrichterlicher Rechtspre-

chung, auch die in § 34 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Halbsatz 1 EStG genannte Außeror-

dentlichkeit der Einkünfte zu den Voraussetzungen des ermäßigten Steuersatzes 

nach § 34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 EStG. 

Dies folgt bereits aus dem Wortlaut sowohl des § 34 Abs. 1 EStG als auch des Einlei-

tungssatzes des § 34 Abs. 2 EStG, wo jeweils der Begriff "außerordentliche" verwen-

det wird (BFH-Urteil vom 20.09.2016 - X R 23/15, BStBl II 2017, 347, Rz 23). 

Darüber hinaus zeigt auch die Formulierung "kommen nur in Betracht", dass die er-

mäßigte Besteuerung nicht bereits dann eingreift, wenn die in den nachfolgenden 

Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, sondern dass sich die be-

treffenden Einkünfte zusätzlich durch das allen Fallgruppen übergeordnete 
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Merkmal "außerordentlich" qualifizieren müssen. Andernfalls liefe dieses gesetzli-

che Merkmal ohne erkennbaren Grund leer. 

Das Erfordernis der Außerordentlichkeit dient nach ständiger höchstrichterlicher 

Rechtsprechung als Korrektiv zur weiten Fassung des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG, insbe-

sondere zur weiten Auslegung des Begriffs der "Vergütung" (z.B. BFH-Urteile vom 

25.02.2014 - X R 10/12, BStBl II 2014, 668, Rz 33, 48; vom 06.05.2020 - X R 24/19, 

BStBl II 2021, 141, Rz 17, und vom 30.08.2023 - X R 2/22, BStBl II 2024, 630, 

Rz 26). 

Anders als die Klägerin meint, ist die Progressionswirkung eines bestimmten Teil-

betrags der Einkünfte nicht die alleinige Voraussetzung für die Bejahung der Außer-

ordentlichkeit dieser Einkünfte. Vielmehr stellt eine typischerweise eintretende 

Progressionswirkung --neben anderen Voraussetzungen-- lediglich eines der Merk-

male dar, ohne deren Vorliegen außerordentliche Einkünfte nicht angenommen 

werden können (vgl. BFH-Urteil vom 25.02.2014 - X R 10/12, BStBl II 2014, 668, 

Rz 48). 

Im Streitfall sind die Voraussetzungen, unter denen eine Kapitalzahlung, die an-

stelle von eigentlich der Altersversorgung dienenden Ansprüchen auf lebenslange 

laufende Rentenleistungen erbracht wird, als außerordentlich im Sinne des § 34 

Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 EStG angesehen werden kann, nicht erfüllt. Eine solche Begüns-

tigung lässt sich weder auf gesetzliche Sonderregelungen noch auf die frühere BFH-

Rechtsprechung zu diesem Problembereich, auf einen von der neueren Senatsrecht-

sprechung in den Vordergrund der Betrachtung gerückten statistischen Nachweis 

einer Atypik der Kapitalisierung laufender Ansprüche aus einer betrieblichen Al-

tersversorgung, auf systematische Gesichtspunkte oder auf Fördernotwendigkeiten 

stützen. 

Business Meldungen 

Bundesregierung erzielt Grundsatzeinigung zur Kraftwerksstrategie mit 

der EU-Kommission 

Die Bundesregierung hat am 15. Januar 2026 eine grundsätzliche Einigung mit der 

Europäischen Kommission über die im November 2025 im Koalitionsausschuss be-

schlossenen Eckpunkte der seit langem erwarteten Kraftwerksstrategie erreicht. Der 

wesentliche Rahmen für die Umsetzung der angedachten Maßnahmen zur 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253139/bundesregierung-erzielt-grundsatzeinigung-zur-kraftwerksstrategie-mit-der-eu-kommission/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253139/bundesregierung-erzielt-grundsatzeinigung-zur-kraftwerksstrategie-mit-der-eu-kommission/


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 6, 12. Februar 2026  12 
Home    

Absicherung der Stromversorgung in Deutschland ist damit europarechtskonform, 

sodass nun die detaillierte Ausarbeitung der Kraftwerksstrategie durch ein entspre-

chendes Gesetz vorangetrieben werden kann.  
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Service 

 

Mit G&PS Tax & Legal durchs Jahr 
Webinar-Reihe, 6.3. bis 26.6.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/GPS-Tax-Legal
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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